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                      Ausschreibung zur  
     62. ÖSTERR. MEISTERSCHAFT  
     DER GEHÖRLOSEN - KEGEL  
           und 1. CUP KEGEL 

       (Mannschaft) 
     in Liezen/ST 

     Samstag, 21.Mai 2011 - 
    Sonntag, 22.Mai 2011 

 
 

Veranstalter: Österreichischer Gehörlosen Sportverband 
  

Durchführender: GSZ Graz 
  

Ort: Kegelbahn: Admiral Liezen 
Hauptstrasse 19 
8940 Liezen  

  
Zeitplan: Samstag 21.05.11 und Sonntag, 22.05.11, von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

  
Tagung: Freitag, 20.05.2011, von 19:00 – 20:00 Uhr 

Im Hotel (Adresse wird bekanntgeben!)   
(Technische Delegation, Sportpasskontrolle, Auslosung) 

  
Bewerb: ÖM: Herren (Mannschaft) 

CUP: Herren - für die qualifizierte ÖM Mannschaft werden von 1. bis 4. 
Plätze zum Finale nominiert! 
Die 4 besten Mannschaften spielen am Sonntag im Finale um den Sieg. 
*) siehe auch Beiblatt 

  
Startberechtigung: Teilnahme nur mit gültiger ÖGSV- Sportcard 

  
Siegerehrung: Nach der Spiele – im Hotel bzw. im Kegelbahn Liezen  

  
Gesamtsleitung: ÖGSV TD Kegel: Peter Friedberger 

  
Sportliche Leitung: GSZ Graz SL Kegel: Stefan Kermautz 

  
ÖGSV-Delegierter: ÖGSV Günther Duschet und Günther Koch 

  
Erste Hilfe: Rotes Kreuz Liezen 

  
Unterkunft: Selbstreservierung, Sie erreichen Information unter:  

Tourismusverband der Stadt Liezen 8940 Liezen  
Fax: +43/361221050  
Email: office@stadtmarketing-liezen.at  
Homepage: www.Liezen.at   
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Nennungen: Mit beiliegende Nennformular an: 
Österr. Gehörlosen Sportverband, 2500 Baden, Josef-Höfle-Gasse 34 
Fax: 02252 890013-15;    E-Mail an: kegel@oegsv.at  

  
Nenngeld: € 60,- pro ÖM-Mannschaft und Cup-Mannschaft 

 
Das Nenngeld ist bis spätestens Mittwoch, 20.April 2011 
auf nachstehendes Konto zu überweisen! 
 
Kennwort: Nenngeld ÖM+CUP Mannschaft Kegel 2011 Liezen 
 
Bank: SPARDA Bank Wien 
Kontonummer: 22010-046-053 
BLZ: 14900 

  
Nennungsschluss: Mittwoch, den 20.04.2011  

Nachnennung bis Freitag, 20.05.2011 19.00 Uhr möglich -  
Zuschlagsgebühr plus EUR 10,00!! 

  
Fahrtkosten: Die Verrechnung der Fahrtkosten von den gemeldeten Teilnehmern an 

der ÖM erfolgt gemäß ÖGSV- Gebührenordnung direkt mit dem ÖGSV. 
  

Proteste: Sind jeweils 30 min. nach Aushang der offiziellen Ergebnisliste schriftlich 
mit aufliegendem Protestformular, bei gleichzeitiger 
Protestgebührbezahlung beim Gesamtleiter einzureichen. 

  
Protestgebühr: € 40,- pro Eingabe. Der Betrag wird bei Anerkennung 

des Protestes zurückerstattet. 
  

Wettkampfgericht: Österr. Kegel Verband 
  

Regelgültigkeit: Österr. Kegel Verband 
  

Haftung: 

 
 Antidoping-

bestimmungen: 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen 
und Eigentum, insbesondere nicht für Verletzungen und Diebstahl. 
 
Die SportlerInnen anerkennen mit ihrer Meldung zur Veranstaltung die 
Antidopingbestimmungen des NADA. Nähere Infos finden sie auf der 
Home http://www.oegsv.at und http://www.nada.at 

  
Verteiler: An ÖGSV angeschlossene Vereine, ÖBSV, Delegierter, ÖGSV- Vorstand, 

ORF-Teletext (Achtung: Info im TXT keine Gewähr!). 
 

Nenn- und Protestformulare können auch per Internet 
(http://www.oegsv.at ) heruntergeladen werden. 

 
 
 

 
 



      ÖSTERREICHISCHER  GEHÖRLOSEN  SPORTVERBAND 
Mitglied des ICSD (International Committee of Sports for the Deaf) und der EDSO (European Deaf Sport Organisation) 

 

Josef Höfle Gasse 34           
A-2500 Baden bei Wien          ZVR-Zahl: 054093610 
          

Tel: +43 676 4409055         SPARDA Wien Kto Nr.: 22010-046-053       
Fax: +43 2252 890 013-15         Bankleitzahl: 14900         
 

E-Mail: office@oegsv.at         IBAN: AT811490022010046053 
Webseite: www.oegsv.at         BIC: SPADATW1 

                                            gegründet 1931 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Beiblatt zu Ausschreibung 62. ÖM Kegel und 1.CUP 
 
Die Wertung im Finale erfolgt punktmäßig im Spiel aller vier Mannschaften gleichzeitig gegeneinander. 
Der Spieler einer Mannschaft mit den meisten Kegeln in einem Satz erhält 4 Satzpunkte. Der 
Zweitplatzierte erhält 3 Satzpunkte usw. 
Bei Kegelgleichheit mehrerer Spieler in einem Satz werden die für diese Spieler zu vergebenden 
Satzpunkte addiert und anteilig auf diese Spieler verteilt. Ist das Spiel beendet, bekommt die 
Mannschaft des Spielers mit den meisten Satzpunkten vier Mannschaftspunkte. 
Die Mannschaft des Zweitplatzierten erhält drei MP usw. Bei Gleichheit der Mannschaftspunkte addiert 
und anteilig auf diese Mannschaften verteilt. 
Das Ergebnis ergibt sich aus der Summe der von den Spielern für ihre Mannschaft erzielten 
Mannschaftspunkte in absteigender Reihung. Ist Gleichheit der Mannschaftspunkte gegeben, 
entscheiden die Satzpunkte aller Spieler einer Mannschaft in absteigender Reihung. Ist auch hier 
Gleichheit, so richtet sich die Platzierung nach Sportordnung Teil II, Punkt 5.1.13. 
 


